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Arbeitsbereich: Dentallabor
Verantwortlich:       
				Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV
Diese Muster-Betriebsanweisung muss 
vor Verwendung an die tatsächlichen 
Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: Gussraum
Tätigkeit: Brennen im Gussprozess
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B196

	Gefahrstoffbezeichnung

	Sauerstoff
verdichteter Sauerstoff in Druckgasflaschen zur Verwendung als Brenngas
beim Schmelzen von Metalllegierungen mit offener Flamme

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	[image: GHS-pictogram-rondflam.svg]
	Sauerstoff brennt selbst nicht, unterhält und fördert jedoch Brände; kann schlagartige 
Selbstentzündung von Ölen, Fetten usw. bewirken.
Erhöhte Brandgefahr besteht bei sauerstoffdurchtränkter Kleidung!
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	
	Flaschen schützen vor Nässe, Schlag, Stoß, Umfallen und gefährlicher Erwärmung (z. B. durch Heizkörper); 
Zündquellen fernhalten, Rauchverbot! Flaschen getrennt von brennbaren Flüssigkeiten und selbstentzündlichen 
Stoffen halten. Transportieren und Lagern der Flaschen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe.
Gasentnahme nur mit Einzelflaschensicherung. Ventile und alle anderen ggf. mit Sauerstoff in 
Berührung kommenden Teile absolut öl- und fettfrei halten. Auf Dichtheit der Anschlüsse achten. 
Beim Zünden zuerst Sauerstoffventil öffnen, beim Abstellen zuerst Acetylenventil schließen.
Augenschutz: Schutzbrille mit Schutzfilter und Seitenschutz
Sauerstoff niemals zweckentfremden, Lebensgefahr!
Nie mit Sauerstoff kühlen, belüften oder die Kleidung ausblasen!
Ölige, fettige Hände sofort waschen, ölige, fettige Kleidung sofort wechseln.
In der Kleidung keine Einwegfeuerzeuge, Spraydosen mit brennbaren Bestandteilen u. ä. mitführen.

	Verhalten im Gefahrfall
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	Im Gefahrfall Vorgesetzte verständigen, Alarmplan beachten.
Bei Undichtheiten an Leitungen oder anderen Auffälligkeiten sofort Gaszufuhr sperren, 
Zündquellen fernhalten. Raum und Kleidung gut lüften.
Bei massivem unkontrollierten Gasaustritt Raum sofort verlassen, Entzündungsgefahr 
brennbarer Materialien, einschließlich Kleidung.
Feuerlöscher:.      
Bei Personenbrand: Wasserstrahl; keine Löschdecken verwenden!
Bei Umgebungsbrand besteht Berstgefahr stark erhitzter gefüllter Flaschen! Deshalb gefüllte Flaschen aus dem 
Gefahrenbereich entfernen. Ist dies nicht möglich, Flaschen aus geschützter Stellung mit Sprühwasser kühlen. 
Feuerwehr über Vorhandensein von Druckgasflaschen informieren.
Fluchtweg: siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge
[bookmark: Text12]Notruf       

	Erste Hilfe
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	Bei Verbrennungen: betroffene Körperteile sofort und bis zum Nachlassen der Schmerzen (meist zehn bis fünfzehn Minuten) mit Wasser kühlen, danach mit sterilem Verband abdecken, sofort Arzt konsultieren. 
Brandblasen nicht öffnen! Mit der Haut verklebte Kleidung nicht entfernen.
Selbstschutz in sauerstoffangereicherter Atmosphäre beachten!
Ersthelfer      		Telefon:      

	Sachgerechte Entsorgung
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	Leere Flaschen mit geschlossenen Ventilen und Schutzkappe zurück an den Lieferanten:      
Beschädigte Flaschen kennzeichnen, Lieferant entsprechend informieren.
Datum:      		Unterschrift:      
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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